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Der vorliegende Beitrag gibt ausge-

hend von den traditionellen Methoden 

in Österreich und dem angloamerika-

nischen Raum zunächst einen kurzen 

Überblick über die wesentlichen Ele-

mente, die auch hierzulande als neue 

Projektabwicklungs- und Vertragsmo-

delle propagiert werden, um dann in 

weiterer Folge auf die häufig falsche 

Erwartungshaltung und die (Miss)Inter-

pretationen einzugehen.

TRADITIONELLE METHODEN

In Österreich werden grundsätzlich zwei 

verschiedene Arten der Projektabwick-

lung in Planung und Ausführung unter-

schieden:

Projektabwicklung mit Einzelvergabe  >

und

Projektabwicklung mit zusammenge- >

fasster, gleichzeitiger Vergabe.

In der Praxis sind auch Mischformen 

möglich. Zum Beispiel kann es vorkom-

men, dass der gesamte Ausbau für einen 

Hochbau an einen so genannten Innen-

ausbau-Generalunternehmer – also Pro-

jektabwicklung mit zusammengefasster, 

gleichzeitiger Vergabe – vergeben wird, 

während die übrigen Gewerke einzeln – 

also Projektabwicklung mit Einzelverga-

be – vergeben werden.

Zur Projektabwicklung mit zusammenge-

fasster, gleichzeitiger Vergabe gehören 

die so genannten Generalunternehmer/-

übernehmer- und Totalunternehmer/-

übernehmermodelle, die in Deutschland 

auch als „Schlüsselfertigbau“ bezeich-

net werden. Diese beinhalten die zusam-

menfassende Vergabe mehrerer oder al-

ler Teil-/Fachlose eines geplanten Bau-

vorhabens an einen Auftragnehmer, was 

bedeutet, dass alle zur bezugsbereiten 

Fertigstellung eines Bauwerks erforder-

lichen Leistungen von diesem erbracht 

werden. Damit liegt die Verantwortung 

für die Herstellung bzw. auch Planung 

des gesamten Bauwerks bei einem Un-

ternehmen.

>  vgl. Abb. 1

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die 

traditionellen Projektabwicklungsmodelle 

in Österreich von einer nahezu vollstän-

digen Planung durch den Auftraggeber 

ausgehen, die als Ergebnis aus Leistungs-

beschreibungen mit Leistungsverzeichnis-

sen samt zugehörigen Planunterlagen und 

Beschreibungen als Grundlage für die Ver-

gaben der bauausführenden Leistungen 

besteht. Dass die eigentliche Planung für 

die Produktion meist von den bauausfüh-

renden Unternehmen – insbesondere bei 

den Gewerken der so genannten Ausbau-

Professionisten (z.B.: Schlosser, Holzbau, 

etc.) – in Form einer so genannten Werks-

planung erstellt und dies auch so vom 

Auftraggeber erwartet wird, stellt eine Be-

Die Erhöhung der Kostensicherheit und eine Reduktion der Gesamtprojektdauern 
bei gleichzeitig optimalen Qualitäten sind charakteristisch für die derzeitige Situation 
in der Bauprojektabwicklung und Vertragsgestaltung. Eine Umstellung von den tradi-
tionellen Methoden hin zu innovativen und alternativen Ansätzen wurde propagiert, 
bei denen nicht mehr unterschiedliche Einzelinteressen im Vordergrund stehen, son-
dern das gemeinsame Interesse ein Projekt in einer vorgegebenen, möglichst kurzen 
Zeit zu gemeinsam festgelegten, optimalen Qualitäten und innerhalb der ermittelten 
Kosten (Kostensicherheit) für alle Beteiligten erfolgreich abzuwickeln.
Trotzdem werden in Österreich hauptsächlich traditionelle Projektabwicklungs- und 
Vertragsmodelle angewendet und nur selten kommen hierzulande alternative Me-
thoden zum Einsatz. Eine Umorientierung in Richtung partnerschaftlicher Projekt-
abwicklung und möglichst frühzeitiger Integration von Realisierungs-Know-how in 
eine von Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam zu erstellende Planung zur 
Optimierung des Projektes in funktioneller und qualitativer Hinsicht erscheint auf den 
ersten Blick wenig akzeptiert.
Im angloamerikanischen Sprachraum wurden dahingehend Ende des letzten Jahr-
hunderts Neuentwicklungen hinsichtlich der Projektabwicklung und der vertrag-
lichen Regelungen samt Vergütungsformen entwickelt. Diese Neuentwicklungen 
haben kurz vor dem Jahrtausendwechsel auch Mitteleuropa erreicht und dort ins-
besondere in Deutschland, aber auch in Österreich, zunächst reges Interesse ge-
funden. Jedoch wurde nach vielen Jahren der Analyse der angloamerikanischen 
„Vorlagemodelle“ (zähneknirschend) erkannt, dass diese sich nicht ohne weiteres 
auf die heimische Bauwirtschaft übertragen lassen.

Theorie, Utopie und Wirklichkeit

Neue Projektabwicklungs- 
und Bauvertragsmodelle
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sonderheit in der Bauprojektabwicklung in 

unseren Breiten insbesondere gegenüber 

den angloamerikanischen Modellen dar. 

Die Honorare für diese Werksplanung sind 

im Normalfall mit der vertraglich verein-

barten Auftragssumme abgegolten.

Hinsichtlich der traditionellen Vertrags-

modelle ist anzumerken, dass sämtliche 

Verträge bei einem Bauvorhaben, wel-

che die Planungs- und Bauleistungen 

betreffen, nach österreichischem Recht 

der Vertragsgattung der Werkverträ-

ge (Verträge über Dienstleistungen) im 

Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuches (ABGB) § 1165 ff zuzu-

ordnen sind. Die Formulierung des Ver-

tragsinhaltes ist frei, da in Österreich 

grundsätzlich Vertragsfreiheit herrscht. 

Allerdings schützt das Allgemeine Bür-

gerliche Gesetzbuch die Vertragspartner 

jeweils (ABGB) mit seinen subsidiär gül-

tigen Bestimmungen (§ 864a „Inhalts-

kontrolle“, § 878 „Gegenstand eines 

gültigen Vertrages“ und § 879 „gegen 

die guten Sitten“).

Bauleistungen werden meist so verge-

ben, dass die Vergütung nach Leistung 

bemessen wird. Dies entspricht den Re-

gelungen des §1170 des Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) über 

die Entrichtung des Entgelts bei Werk-

verträgen, wonach das Entgelt eines 

Werkvertrages nach vollendetem Werk 

zu entrichten ist und gleichzeitig die 

Möglichkeit besteht, dass Auslagen, die 

mit dem Werk verbunden sind bzw. ver-

hältnismäßige Teile des Entgelts schon 

vorher gefordert werden können.

Im österreichischen Bauwesen werden 

grundsätzlich die Abbildung 2 darge-

stellten Vertragsmodelle unterschieden.

Der Inhalt eines Bauvertrages kann in 

Österreich großteils aus den vornor-

mierten Bestimmungen der Ö-Norm B 

21101 bzw. der Ö-Norm B 21182 zusam-

mengestellt werden. Auf nähere Ausfüh-

rungen zu einzelnen Vertragsmodellen 

wird an dieser Stelle verzichtet, da dies 

als allgemein bekannt vorausgesetzt 

werden kann.

ANGLOAMERIKANISCHE 
METHODEN

Viele der aktuellen Entwicklungen in der 

Bauprojektabwicklung und Vertragsge-

staltung im deutschsprachigen Raum 

haben ihren Ursprung im angloamerika-

nischen Raum. Daher werden zunächst 

die wesentlichen angloamerikanischen 

Projektabwicklungs- und Vertragsmodel-

le als Grundlage für die nachfolgenden 

Betrachtungen in Abbildung 3 zusam-

menfassend im Überblick dargestellt:Abb. 3: : Angloamerikanische Projektabwicklungsmodelle (Übersicht)

Abb. 2: : Traditionelle Vertragsmodelle in Österreich

Abb. 1: Traditionelle Projektabwicklungsmodelle in Österreich
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DESIGN-BID-BUILD

Design-Bid-Build stellt in den USA und 

Großbritannien die traditionelle Methode 

dar. Hierbei wird von einer strikten Tren-

nung zwischen Planung mit Ausschrei-

bung und Vergabe auf der einen Seite 

und der Bauausführung auf der anderen 

Seite unterschieden. Der oder die Planer 

erstellen die Planung des Bauvorhabens 

im Auftrag des Auftraggebers bis zur Fer-

tigstellung der so genannten „construc-

tion documents“, die in etwa einer Aus-

führungsplanung in Österreich gleichwer-

tig sind. Diese „construction documents“ 

dienen als Grundlage für das Angebot des 

Bieters. Den Zuschlag erhält üblicher-

weise das günstigste Angebot.

Hierbei ist eine Besonderheit bei der Ver-

gabe in den USA und Großbritannien, die 

einen wesentlichen Unterschied zu hie-

sigen Methoden darstellt, zu beachten: 

Es gibt in den USA und Großbritannien 

keine Gliederung eines Auftrages in Teil- 

und Fachlose. Das bedeutet, dass meist 

ein Generalunternehmer (engl.: General 

Contractor = GC) den Auftrag erhält, der 

dann seinerseits einzelne Teile an spezi-

alisierte Nachunternehmer (engl.: Sub-

contractors) weiter vergibt.

Der Auftraggeber schließt hier also im We-

sentlichen zwei Arten von Verträgen ab:

einen oder mehrere Planerverträge (z.B.:  >

Architekt, Tragwerksplanung, etc.)

einen Bauvertrag mit dem General- >

unternehmer

>  vgl. Abb. 4

Wesentlicher Nachteil dieses Projekt-

abwicklungsmodells ist die sehr lange 

Dauer der Projektplanungsphase, de-

ren Ergebnis einer nahezu vollständigen 

Ausführungsplanung entspricht. Dem 

gegenüber steht der Vorteil, dass durch 

den hohen Detaillierungsgrad der Aus-

schreibungsunterlagen, die auf diese 

Art und Weise entstehen, von einer ver-

gleichsweise hohen Kostensicherheit bei 

Vergabe ausgegangen werden kann.

DESIGN-BUILD

Charakteristisch für Design-Build ist im 

Unterschied zur traditionellen Design-

Bid-Build-Methode, dass der Auftrag-

geber die Planung und die Ausführung 

an einen Auftragnehmer vergibt. Einer 

der zentralen Vorteile dieses Projektab-

wicklungsmodells, mit dem das Bauwerk 

zur Gänze von einer „Hand“ geplant und 

ausgeführt wird, ist die damit verbundene 

Reduktion der Schnittstellen für den Auf-

traggeber auf eine einzige. Im Englischen 

wird dies als „single point of responsibili-

ty“ bezeichnet. Ein weiterer Vorteil ist die 

mit diesem Projektabwicklungsmodell 

verbundene Einbringung des Ausfüh-

rungs-Know-hows des Auftragnehmers 

in die Planungsphase. Der Auftragneh-

mer wird bemüht sein, kostenträchtige 

und funktionsfremde Elemente nicht in 

die Planung mit einzubeziehen und die 

Planung stets auf ihre bautechnische 

Durchführbarkeit überprüfen. Zudem 

lässt sich eine Verkürzung der Projekt-

dauer erreichen, weil der Auftragnehmer 

bereits zu einem Zeitpunkt mit der Aus-

führung beginnen kann, in dem die Pla-

nung noch nicht vollständig abgeschlos-

sen ist – auch als „phased construction“ 

oder „fast track“ bezeichnet3. Mit diesen 

beiden Aspekten – der Einbringung des 

Ausführungs-Know-hows und der Pha-

senüberlappung zwischen Planung und 

Bauausführung –  kann mitunter auch 

eine Reduktion der Kosten verbunden 

sein, insbesondere dann, wenn durch 

das Know-how des Auftragnehmers ei-

ne Optimierung des Projektes noch vor 

der Bauausführung erfolgt.

>  vgl. Abb. 5

Üblicherweise ergeben sich durch diese 

Vorgehensweise auch kaum Nachträge 

für den Bauherrn infolge eines Mangels 

oder Unzulänglichkeiten in der Planung, 

da es selten extern angefertigte Pläne 

Abb. 5: : Schematische Darstellung des Projektverlaufs bei Design-Build

Abb. 4: Schematische Darstellung des Projektverlaufs bei Design-Bid-Build



31
3. PM-BAU SYMPOSIUM
> Tagungsband 2008

NEUE BAUVERTRAGSMODELLE

gibt. Sollte der Design-Build-Auftrag-

nehmer die Planung nicht im eigenen 

Unternehmen durchführen, so wird er in 

der Regel die Planungsleistungen von 

einem Planer (Architekt, Ingenieur) in sei-

nem Auftrag erbringen lassen. Für den 

Bauherrn entsteht daraus keine vertrag-

liche Beziehung mit einem Planer.

In einer Umfrage der Colorado Univer-

sity (USA) bei 137 Auftraggebern aus 

den USA und Großbritannien, die bereits 

Bauprojekte mit der Design-Build-Me-

thode abgewickelt haben, hat ergeben, 

dass die maßgeblichen Gründe für die 

Anwendung dieses Verfahrens neben 

der Verkürzung der Gesamtprojektdauer 

auch eine Erhöhung der Kostensicher-

heit sowie eine Reduktion der Gesamt-

kosten waren.

Eine weitere Umfrage der Colorado Uni-

versity (USA) bei 211 öffentlichen Auf-

traggebern bestätigte das Ergebnis der 

ersten Studie auch für den Bereich der 

öffentlichen Auftraggeber in USA und 

Großbritannien. Dabei stellte sich her-

aus, dass öffentliche Auftraggeber ge-

genüber den privaten die Kostenreduk-

tion und die Innovationsmöglichkeiten 

infolge der Einbeziehung des Ausfüh-

rungs-Know-how des Auftragnehmers 

als gewichtiger ansahen.

Beide Studien ergaben, dass die wich-

tigsten Kriterien für den Erfolg einer Pro-

jektabwicklung mit der Design-Build-

Methode die Einhaltung des Budgets 

und des Terminplanes sowie die Erfül-

lung der Nutzererwartungen sind.4

>  vgl. Abb. 6 & 7

Grundsätzlich setzt die Design-Build-

Methode eine partnerschaftliche Form 

der Projektabwicklung zwischen Auf-

traggeber und Auftragnehmer voraus, 

das vom gegensätzlichen Verhältnis bei 

der klassischen Methode wegführt. Dies 

ist auch notwendig, in Anbetracht der 

frühen vertraglichen Bindung, die entwe-

der schon vor der Grundlagenermittlung 

(engl.: project definition) oder unmittelbar 

danach abgeschlossen wird. Demnach 

kann die Auswahl des Auftragnehmers 

nicht auf Basis einer detaillierten Planung 

erfolgen, zudem die Planung auch ein 

wesentlicher Bestandteil des Auftrages 

ist. Deshalb kommt dem Vertrauen, das 

der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

hinsichtlich dessen Fähigkeiten und Er-

fahrungen entgegenbringt, besondere 

Bedeutung zu. Der Auftraggeber kann 

bei der Auswahl nur die Erfahrungen 

des Auftragnehmers anhand der Refe-

renzen beurteilen – im Englischen spricht 

man von „experience“ und „past perfor-

mance“ – während der Preiswettbewerb 

in dieser frühen Projektphase eher in den 

Hintergrund rückt.

Aus diesen Gründen wird in die vertrag-

lichen Vereinbarungen ein besonderes 

Kooperationsverhältnis – man spricht 

hier auch von „trust, good faith and fair 

dealing“7 – mit aufgenommen, das auch 

eine Verpflichtung zu möglichst wirt-

schaftlicher und zeitsparender Realisie-

rung des Projektes beinhaltet. Dabei wird 

der Auftragnehmer verpflichtet, das Pro-Abb. 7: Umfrageergebnis hinsichtlich der Gründe für die Auswahl der Design-Build-Methode6

Abb. 6: Umfrageergebnis für Erfolgskriterien der Design-Build-Methode5

alternativen
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jekt in Übereinstimmung mit den Vorga-

ben des Auftraggebers in zwei Phasen, 

der so genannten „design phase“ und 

der so genannten „construction phase“, 

zu erstellen.

Diese Vorgaben des Auftraggebers – im 

Englischen auch „owner’s program“ ge-

nannt – bestimmen einige wesentliche 

Parameter, wie zum Beispiel Zeit- und 

Budgetrahmen, Raumbedarf, Anforde-

rungen an Flexibilität, Ausbaufähigkeit, 

Ausrüstungswünsche und Systeme, die 

der Auftragnehmer überprüft und bewer-

tet. Das Ergebnis dieser Überprüfung 

und Bewertung wird in einer so genann-

ten „preliminary evaluation“ dem Auf-

traggeber gemeinsam mit einem ersten 

Terminplan über Planung und Ausführung 

– „preliminary schedulde“ genannt – und 

einer ersten Kostenschätzung – als „pre-

liminary estimation“ bezeichnet – dem 

Auftraggeber zur schriftlichen Genehmi-

gung vorgelegt.

Nach erfolgter Freigabe durch den Auf-

traggeber erarbeitet der Auftragnehmer 

selbst oder durch Beauftragung eines 

Planers die so genannten „schematic 

design documents“, die im Wesentlichen 

einer Vorentwurfsplanung entsprechen. 

In weiterer Folge wird die Planung vom 

Auftragnehmer oder seinen Planern in 

Form von „design development docu-

ments“ und „construction documents“, 

die im Grunde einer Ausführungsplanung 

ebenbürtig sind, konkretisiert. Dabei ist 

besonders hervorzuheben, dass der Auf-

tragnehmer in jeder Stufe der Planung 

die Abweichungen und Änderungen im 

Vergleich zur vorangegangenen Pla-

nungsstufe deutlich machen muss. Zu 

jeder Planungsstufe hat der Auftragge-

ber seine Zustimmung zu erteilen, bevor 

der Auftragnehmer fortfahren darf.

Bei der Beauftragung der Nachunter-

nehmer ist dem Auftraggeber meist nur 

ein Vorschlagsrecht eingeräumt. Die 

Auswahl und Beauftragung obliegt im 

Normalfall dem Auftragnehmer. Dieser 

verpflichtet sich jedoch, keine Nachun-

ternehmer zu beauftragen, gegen die 

der Auftraggeber berechtigte Einwände 

erhoben hat.

Bei der Beauftragung der Nachunterneh-

mer ist zu berücksichtigen, dass der Auf-

tragnehmer meist dazu verpflichtet ist, 

diese an alle Bestimmungen aus seinem 

eigenen Vertrag mit dem Auftraggeber zu 

binden, sofern diese auf die Leistungen 

des Nachunternehmers anwendbar sind.

BRIDGNING

Hierbei handelt es sich um eine Abwand-

lung der Design-Build-Methode, bei der 

der Auftraggeber zunächst selbst, besser 

gesagt mit seinen eigenen Planern mit der 

Planung des Bauvorhabens beginnt. Die Er-

gebnisse dieser Planung werden in so ge-

nannten „conceptual design documents“ 

und „design-build guidelines“ festgeschrie-

ben. Anschließend vergibt der Auftraggeber 

die weitere Planung und die Ausführung an 

einen Design-Build-Auftragnehmer.

Aus den genaueren Grundlagen für eine 

Beauftragung des Design-Build-Auftrag-

nehmers resultiert für den Auftraggeber 

eine größere Sicherheit als bei der her-

kömmlichen Design-Build-Methode, der 

nur eine grobe Beschreibung der Anfor-

derungen zugrunde liegt. Dies nicht zu-

letzt auch deshalb, weil auf beiden Seiten 

Planer zum Einsatz kommen.

Diese detaillierteren Grundlagen erleich-

tern dem Auftraggeber den Vergleich und 

die Bewertung der Angebote – wodurch 

ein größerer Wettbewerb zwischen den 

Anbietern sichergestellt ist – und damit 

auch die Auswahl des Design-Build-Auf-

tragnehmers.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Construction Management entstand 

während der 1960er-Jahre in den USA 

als Reaktion auf Probleme mit der tradi-

tionellen Abwicklung von Bauprojekten, 

die in vielen Fällen zu Budget- und Ter-

minüberschreitungen, einer schlechten 

Qualität der Bauleistungen und einer 

hohen Anzahl von Streitfällen zwischen 

den Projektbeteiligten führte. Auf Grund 

dieser Missstände begannen Auftragge-

ber immer häufiger nach Möglichkeiten 

eines verbesserten Managements in der 

Projektabwicklung zu suchen.8

Beim so genannten Construction Ma-

nagement handelt es sich um eine Art 

der Projektsteuerung im Auftrag des Auf-

traggebers, die – meist parallel zu einem 

Planer (z.B. Architekt) – möglichst früh-

zeitig in das Projekt eingebunden wird. 

Im Gegensatz zur Design-Build-Methode 

müssen sich hier Planungs- und Ausfüh-

rungsphase nicht unbedingt vermischen. 

Ein Construction Management kann auch 

in die klassische Design-Bid-Build-Me-

thode einbezogen werden.

Der zentrale Auftrag für das Construction 

Management besteht in der Sicherstellung 

und Wahrung der Interessen des Auftrag-

gebers in jeder Projektphase. Zudem soll 

durch die frühzeitige Einbeziehung des 

Construction Managements eine Abhän-

gigkeit vom ausführenden Unternehmen 

vermieden werden, wie dies bei der Design-

Build-Methode leicht der Fall sein könnte.

Für das Leistungsbild des Construction 

Management existieren verschiedene 

Standards, es wird jedoch meist individuell 

für das jeweilige Projekt festgelegt. Eine Art 

Honorarordnung gibt es nicht. Dabei werden 

meist sowohl koordinierende Tätigkeiten als 

auch Verantwortlichkeiten hinsichtlich Kos-

ten, Terminen und Qualitäten – wie bei einer 

Projektsteuerung – vereinbart.

ANGLOAMERIKANISCHE 
VERTRAGSMODELLE

Für alle hier angeführten angloameri-

kanischen Projektabwicklungsmodelle 

werden die in Abbildung 8 zusammen-

fassend dargestellten Vertragsmodelle 

angewendet.
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THEORIE – ELEMENTE ALTERNATIVER 
PROJEKTABWICKLUNGS- UND 
VERTRAGSMODELLE

Derzeit werden in Österreich und auch 

in Deutschland verschiedene Methoden 

bzw. Elemente, die hauptsächlich in der 

angloamerikanischen Projektabwick-

lungskultur ihre Wurzeln haben, in un-

terschiedlichen Ausprägungen, teilweise 

mehr oder weniger stark abgewandelt 

und auch mit unterschiedlichem Erfolg 

eingesetzt.

Zu den ursprünglich angloamerika-

nischen und für den österreichischen und 

deutschen Baumarkt bereits adaptierten 

Methoden gehören vor allem

der Bauvertrag mit Guaranteed Ma- >

ximum Price (kurz: GMP) als Son-

derform der Design-Build-Variante 

Bridging meist in Kombination mit 

einem Construction Management zur 

Erhöhung der Kostensicherheit sowie 

eventuell in Verbindung mit einer be-

schleunigten Projektabwicklung zur 

Reduktion der Gesamtprojektzeiten 

(„Fast-Track-Projektabwicklung“9),

Einflüsse aus dem Partnering für eine  >

partnerschaftlichere Ausrichtung der 

Projektabwicklung und Vertragsge-

staltung sowie

einige Elemente des Value Engineering. >

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass es in gewissen Bereichen Über-

schneidungen dieser Methoden gibt. So 

ist für einen Bauvertrag mit GMP-Verein-

barung insbesondere mit einer beschleu-

nigten Projektabwicklung als so genann-

te „Fast-Track-Projektabwicklung“ eine 

partnerschaftliche Form der Projektab-

wicklung und Vertragsgestaltung Voraus-

setzung. Die für einen „echten“ GMP not-

wendige frühzeitige Einbindung des Auf-

tragnehmers und dessen Know-how in ei-

nen gemeinsamen Planungsprozess und 

eine gemeinsame Optimierungsphase im 

Sinne eines Value Engineering-Prozesses 

unterstreichen diese Voraussetzung. Nur 

durch eine gemeinsame Ausrichtung 

im Sinne einer partnerschaftlichen Pro-

jektabwicklung auf eines oder mehrere 

Ziele, die in einem solchen gemeinsamen 

Planungs- und Optimierungsprozess ge-

neriert werden, bringt der Bauvertrag mit 

GMP-Vereinbarung die erwartete Kos-

tensicherheit und ermöglicht die even-

tuell damit verbundene beschleunigte 

Projektabwicklung eine realistische Ver-

kürzung der Gesamtprojektdauer durch 

verstärkte Phasenüberlappung.

GUARANTEED MAXIMUM 
PRICE (GMP)

Der GMP wurde in den USA in den 

1980-er und 1990-er Jahren entwickelt. 

In Mitteleuropa kommt er in unterschied-

lichen Ausprägungen als eines der Kern-

elemente neuer Projektabwicklungs- und 

Vertragsmodelle zur Anwendung. Seine 

grundlegende Funktionsweise ist einfach. 

Die Vergütung ist zugunsten des Auftrag-

gebers nach oben hin durch den Maximal-

preis begrenzt. Wird dieser unterschritten, 

das heißt der tatsächliche abgerechnete 

Preis ist niedriger als der vereinbarte Ma-

ximalpreis, so ist der daraus resultieren-

de Überschuss nach einem vorher defi-

nierten Schlüssel zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer aufzuteilen. Für die-

sen Aufteilungsschlüssel gibt es mehrere 

Möglichkeiten. Der Auftragnehmer erhält 

jedenfalls einen Bonus, der sich zum Bei-

spiel prozentual aus der Differenz zwi-

schen kalkuliertem und vertraglich verein-

bartem Maximalpreis und dem tatsäch-

lich abgerechneten Preis errechnet.

Bei Überschreitung des vereinbarten 

Maximalpreises entsteht ein Malus, der 

ebenfalls nach einem vorher definierten Abb. 8: Übersicht angloamerikanischer Vertrags-/Vergütungsregelungen

alternativen
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Schlüssel zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer aufgeteilt wird. Im un-

günstigsten Fall für den Auftragnehmer 

übernimmt dieser den Malus zur Gänze.

>  vgl. Abb. 9

Die Besonderheit des GMP liegt darin, 

dass der Maximalpreis idealer Weise in 

einem mehrstufigen Verfahren von den 

Vertragspartnern gemeinsam ermittelt 

wird: zunächst wird im ersten Schritt 

auf Basis einer Ausschreibungsunterla-

ge (funktionale Leistungsbeschreibung) 

samt Planung des Auftraggebers ein An-

gebot erstellt, welches im zweiten Schritt 

hinsichtlich des Bau-Soll im Zuge einer 

gemeinsamen Planungs- und Optimie-

rungsphase konkretisiert wird. Die Er-

gebnisse dieser gemeinsamen Optimie-

rungsphase führen in diesem zweiten 

Schritt zu einer Anpassung des Maximal-

preises. Dabei ist insbesondere die Ab-

grenzung einer echten Optimierung von 

einer bloßen Leistungs- bzw. Qualitäts-

minderung zu beachten. An einer even-

tuellen Reduktion des ursprünglichen 

Maximalpreises aus dem Titel „echte 

Optimierung“ wird der Auftragnehmer im 

Sinne einer partnerschaftlichen Projekt-

abwicklung durch Vereinbarung eines 

Anreizmechanismus beteiligt.

>  vgl. Abb. 10

Können Auftraggeber und Auftragneh-

mer gemeinsam im Zuge der Realisie-

rung durch günstige Nachunternehmer-

vergaben einen Gewinn erwirtschaften – 

das bedeutet, dass die ursprünglich für 

die Nachunternehmerleistungen veran-

schlagten und vereinbarten Kosten nicht 

zur Gänze verbraucht werden – wird 

der Auftragnehmer auch aus dem Titel 

„Nachunternehmervergabegewinne“ an 

der Unterschreitung des Maximalpreises 

entsprechend beteiligt. Ebenso werden 

Maximalpreiswirksame, also ihn erhö-

hende oder vermindernde Änderungen 

im Projekt von den Vertragspartnern ge-

meinsam festgelegt. In diesem Zusam-

menhang ist auf die korrekte Behandlung 

der Mehr-/Minderkostenforderungen 

während der Ausführungsphase gewich-

tiges Augenmerk zu legen.

PARTNERING

Der Begriff „Partnering“ hat seine Wur-

zeln in der stationären, industriellen 

Produktion. Dort wird Partnering haupt-

sächlich zur Optimierung der Geschäfts-

beziehungen zwischen Lieferanten und 

Einkäufern, durchaus auch langfristig 

eingesetzt. Die heimische Bauwirtschaft 

hinkt hier noch etwas hinterher. Erste 

Ansätze von Partnering-Modellen sind 

aber auch hier schon erkennbar, wobei 

wesentliche Bestrebungen von der bau-

ausführenden Seite ausgehen10.

Allgemein kann unter Partnering eine 

möglichst langfristige Geschäftsbezie-

hung zwischen zwei oder mehreren Un-

ternehmen verstanden werden, die auf 

dem Erreichen gemeinsamer Ziele ba-

siert, um so durch vertrauensvolle und 

verbindliche Zusammenarbeit unter Ein-Abb. 9: Zusammensetzung und Funktionsweise des GMP

Abb. 10: Projektphasen bei Vereinbarung eines Maximalpreises
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haltung moralischer und ethischer Werte, 

wie zum Beispiel ehrenhafte Geschäfts-

gepflogenheiten, für alle Seiten optimale 

Ergebnisse zu erzielen.

Grundsätzlich werden drei Formen des 

Partnering unterschieden:

Projekt-Partnering >

strategisches Partnering >

Systempartnering >

Die wesentlichen Unterschiede finden 

sich vor allem in der zeitlichen Ausrich-

tung und in den Verflechtungsgraden mit 

der strategischen Unternehmensplanung 

der beteiligten Partner.

>  vgl. Abb. 11

Das Projekt-Partnering stellt – wie der Na-

me schon deutlich macht – die kürzeste 

Form des Partnering dar und ist meist 

nur auf ein Projekt bezogen. Die Beteilig-

ten treten als gleichberechtigte Partner 

auf, das gemeinsame Ziel ist die erfolg-

reiche Abwicklung des Projektes. Die Im-

plementierung von entsprechenden Re-

gelungsmechanismen in den Bauvertrag 

für das Projekt ist unabdingbar. Diese 

Einsatzform des Partnering bringt zwar 

einige Vorteile, schöpft aber die potenti-

ellen Möglichkeiten nicht voll aus.

Projekt-Partnering wird oft auch als Aus-

gangspunkt für die Implementierung von 

strategischen Partnering-Modellen in 

einem Unternehmen gesehen.

Bei strategischen Partnering-Modellen 

gehen die Partner im Gegensatz zum 

Projekt-Partnering bereits eine mittel- bis 

langfristige Bindung mit einander ein und 

wollen mehr als nur ein Projekt gemein-

sam realisieren. In der Bauwirtschaft ist 

diese Form des Partnering besonders 

geeignet, wenn in der Regel immer ähn-

liche Projekte realisiert werden sollen 

(z.B.: Bauwerke für  einen speziellen In-

dustriezweig, Wohnungsbauten, etc.). 

Anstelle von häufigen Vertragspartner-

wechseln wird eine mittel- bis langfris-

tige Zusammenarbeit installiert, die auf 

dem gemeinsamen Erfolg der Partner 

aufbaut.

Es liegt auf der Hand, dass bei stra-

tegischen Partneringmodellen nicht 

unrelevante Wettbewerbsvorteile ge-

schaffen werden. Auf der anderen Sei-

te ist bei strategisch ausgerichteten 

Partnerschaften die gemeinsame Wert-

schöpfung höher einzustufen, da bei er-

folgreicher Umsetzung des Partnering-

Gedankens die Zusammenarbeit über 

mehrere Projekte hinweg intensiver 

wird, die Beteiligten einander besser 

einschätzen können und das gegensei-

tige Vertrauen durch den gemeinsamen 

Erfolg zunimmt. Dies unterstreichen 

auch britische Untersuchungen11 über 

das Leistungspotential bei Partnering-

Modellen.

Das Systempartnering ist eine Sonder-

form des strategischen Partnerings, wo-

bei hier vor allem der Lebenszyklus eines 

Bauwerks mit berücksichtigt wird. Der 

komplette Zyklus, also Entwicklung und 

Errichtung des Bauwerks, sowie der Be-

trieb wird von einer Partnering-Gruppe 

übernommen. Es ist daher eine umfas-

sende Integration von Kompetenzen ge-

fordert, um das gesamte Spektrum der 

drei wesentlichen Leistungselemente 

Entwicklung, Errichtung und Betrieb ab-

decken zu können.

Als erstes Leistungselement umfasst 

die Entwicklung die Leistungsspektren 

der Projektentwicklung. Dazu gehört 

auch die Sondierung des Marktes und 

die Umsetzung der so gewonnen Kennt-

nisse in ein Projektkonzept inklusive Fi-

nanzierung.

Das zweite Leistungselement ist die Er-

richtung, die sämtliche Leistungen der 

Planung und Ausführung des Bauwerks 

beinhaltet. Es versteht sich von selbst, 

dass bei dieser Form des Partnering an 

das Projektmanagement besondere An-

forderungen gestellt werden, vor allem 

an den Schnittstellen zwischen den ein-

zelnen Leistungselementen und Pro-

jektphasen innerhalb eines Leistungs-

elements.

Beim dritten Leistungselement, dem Be-

trieb, handelt es sich hauptsächlich um 

den Objektbetrieb und die Objektmodifi-

kation (Facility Management).

VALUE ENGINEERING

Das Value Engineering ist ein pro-

zessorientierter Ansatz im Zuge der 

Planungsphase(n) zur strukturierten 

Optimierung der Herstellungs- bzw. 

Lebenszykluskosten ohne radikale Ein-

schränkung der Funktionalität und Quali-

tät des geplanten Bauwerks. Dies gelingt 

durch eine auf die einzelnen Gebäude-

funktionen ausgerichtete, interdiszipli-

näre Herangehensweise. Die allgemein

en Methoden des Value Managements 

als Grundlage für das Value Engineering 

umfassen die Funktionenanalyse, die 

Funktionenkostenanalyse, die funktio-

nale Leistungsbeschreibung, die Werta-

nalyse und das Design to Cost bzw. das 

Design to Objectives. Die europäische 

Norm EN 12793 (Ö-Norm EN 12793; DIN 

EN 12793 Wertanalyse) beschreibt die 

wichtigsten Methoden.

In den USA wird das Value Engineering 

meist im öffentlichen Bereich angewen-

det. Wichtig ist dabei der Hinweis auf Abb. 11: Formen des Partnering

alternativen
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die Schaffung von geeigneten Anreizen 

(so genannten Incentives), zum Beispiel 

durch eine Erfolgsbeteiligung des Auf-

traggebers bzw. des Planers an der Ko-

stenreduktion.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Ein-

bindung des Wissens und der Erfah-

rung (Know-how) des bauausführenden 

Auftragnehmers in eine gemeinsame 

Planung. Durch diese Integration von 

Planung und Ausführung besteht die 

Möglichkeit, neue Ansätze und Ideen 

(Alternativen) zu erhalten, die Kosten ein-

sparen und/oder das Projekt verbessern. 

Denn oftmals fehlt es den an der Planung 

beteiligten Architekten und Ingenieuren 

an Zeit und vor allem auch an Honorar, 

um derartige Alternativen alleine zu ent-

wickeln und zu evaluieren.

Idealerweise setzt der Value Enginee-

ring-Prozess bereits in einer möglichst 

frühen Planungs- bzw. Projektphase ein, 

da das Optimierungspotential und die 

Beeinflussbarkeit der Kosten hier noch 

verhältnismäßig groß sind. Dies setzt 

eine klare Vorstellung über die notwen-

digen Funktionen und die Mindestanfor-

derungen des Auftraggebers von Beginn 

der Planung an voraus. Projekte, bei de-

nen die Mindestanforderungen bereits 

zu einem frühen Zeitpunkt zum Beispiel 

in Form eines so genannten „concep-

tual design“ feststehen müssen, findet 

man häufig im Bereich der Shopping-/

Entertainmentcenter, dem Industriebau 

und dem Hotel-/Wellnessanlagenbau. 

Derartige Projekte stehen nicht nur un-

ter einem enormen Kostendruck, son-

dern meist auch unter großem Zeitdruck 

(Stichwort: time to market). Eine einsei-

tige Optimierung durch den bauausfüh-

renden Auftragnehmer würde man nicht 

als Value Engineering bezeichnen, son-

dern eher als Alternativvorschlag oder 

Alternativangebot. Da Value Enginee-

ring ein kreativer Prozess zur interdis-

ziplinären Lösungserarbeitung ist, sollte 

es auch nicht als „Überprüfungs-Instru-

mentarium“ für eine bereits bekannte 

Lösung eingesetzt werden.

UTOPIE – FALSCHE ERWARTUNGS-
HALTUNG UND 
MISSINTERPRETATIONEN

Die größten Schwierigkeiten mit den hier 

erwähnten alternativen Projektabwick-

lungsansätzen sind in Österreich auf ei-

ne völlig falsche Erwartungshaltung zu-

rückzuführen. Auftraggeber interpretieren 

in diese Modelle sehr gerne alle Träume 

von nachtragsfreien Projekten und ga-

rantierten Kosten, Auftragnehmer freuen 

sich über neue Möglichkeiten, den De-

ckungsbeitrag durch gelungene Spekula-

tionen samt Absprachen und daraus ma-

ximierten Bonusanteilen entsprechend zu 

erhöhen.

Die Bauprojektabwicklungskultur in Öster-

reich ist mental in Wahrheit nicht auf Me-

thoden wie Design-Build, Bridging oder 

einem GMP ausgerichtet. Diese Modelle 

beinhalten einen Prozess, der insbeson-

dere Know-how der Realisierung mög-

lichst frühzeitig in die Planung integrieren 

soll. Deshalb kommt der Integration von 

Planung und Realisierung hierzulande 

besondere Bedeutung zu. Nur so ist ein 

Erfolg für beide Vertragspartner erzielbar. 

Dem wiederum ist die hierzulande übliche 

strikte Trennung von Planung und Ausfüh-

rung entgegengesetzt. Im Folgenden wird 

auf einige Aspekte dieser falschen Erwar-

tungshaltungen und den damit verbun-

denen Missinterpretationen etwas näher 

eingegangen:

GMP – GARANTIELOSE GARANTIE

Das Wort „garantiert“ im Begriff „Ga-

rantierter Maximalpreis“ birgt nach der 

Meinung des Verfassers die größte Ge-

fahr der Missinterpretation. Zudem liegt 

eine Verwechslung des GMP mit einem 

reinen Pauschalpreis nahe. Ein Pauschal-

preis bleibt aber meist auch bei dessen 

Unterschreitung ein statischer Pauschal-

preis und wird in den seltensten Fällen 

angepasst. Dem klassischen Pauschal-

preis ist immanent, dass der Unternehmer 

eine Unterschreitung des vereinbarten 

Pauschalpreises, die sich zum Beispiel 

aus Vergabegewinnen bei Beauftragung 

der Subunternehmerleistungen ergeben 

kann, für sich behält und diese Unter-

schreitung keinesfalls offen legt.

Nach Österreichischem Werkvertrags-

recht könnte „garantiert“ im Zusammen-

hang mit einem Maximalpreis einen „Kos-

tenvoranschlag unter ausdrücklicher Ge-

währleistung für seine Richtigkeit“ bedeu-

ten.12 Dies entspräche der Vereinbarung 

eines Pauschalpreises im Sinne eines 

nach oben begrenzten Gesamtpreises 

(auch oft als „Deckelung“ bezeichnet) 

und ist der charakteristischen Philosophie 

des GMP entgegengesetzt, da sehr wohl 

Änderungen nach unten aber auch nach 

oben möglich sind13. Der Auftragnehmer 

verpflichtet sich nämlich nicht zur Einhal-

tung des GMP, sondern er kann nur nicht 

mehr fordern, wenn seine Kosten den 

GMP übersteigen, sehr wohl aber, wenn 

es gewisse Gründe gibt, die eine Anpas-

sung des GMP rechtfertigen. Somit ist der 

GMP auch kein statischer Pauschalpreis 

im herkömmlichen Sinne. Natürlich ist es 

von der vertraglichen Vereinbarung ab-

hängig, ob diesem letztlich ein Kosten-

voranschlag unter Garantie oder ein Kos-

tenvoranschlag ohne Garantie zugrun-

de liegt. Es bleibt jedoch fraglich, ob es 

sinnvoll ist, dass der Auftragnehmer eine 

Garantie für das Einhalten einer Summe 

abgeben soll. Vielmehr gibt der GMP dem 

Auftraggeber mehr Sicherheit für dessen 

Projektkosten. Auch das Bonusinteresse 

wird den Auftragnehmer nicht dazu verlei-

ten, unkalkulierbare Risiken zu überneh-

men. Es ist also offensichtlich, dass für 

die Einhaltung des GMP auch kein Garan-

tierversprechen vorliegen kann. 

Jedoch steht fest, dass dem Vergütungs-

modell mit einem Maximalpreis eine we-

sentlich weiterreichende Bindung durch 

eine zu vermutende Garantie – welche 

vordergründig als fixer Bestandteil aus 

der Bezeichnung des angloamerika-

nischen Guaranteed Maximum Price er-

kannt werden kann – zu eigen ist, als bei 

einem gewöhnlichen Pauschalpreis oder 
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Pauschalfestpreis.14 Es stellt sich hier al-

so die Frage, was wirklich von einer allfäl-

ligen Garantie umfasst sein könnte?

Üblicherweise umfasst bei einem Bau-

vertrag die Vergütung das vertraglich 

vereinbarte Bau-Soll. Da auch im Falle 

der Maximalpreismethode ein Bauver-

trag abgeschlossen wird, da „vorran-

gig typische Bauleistungen dem Ver-

trag sein Gepräge geben“15, kann die-

se Faustregel sinngemäß übernommen 

werden. Daraus wird rasch ersichtlich, 

dass keine Abweichungen vom verein-

barten Bau-Soll, welche aus der Sphäre 

des Auftraggebers resultieren (z.B. zu-

sätzliche oder geänderte Leistungen), 

im Maximalpreis enthalten sein können, 

bzw. dieser in solchen Fällen entspre-

chend anzupassen ist. Sehr wohl sind 

aber im Maximalpreis die Vervollständi-

gung der Planung und die Alternativen, 

welche im Zuge der gemeinsamen Op-

timierungsphase erarbeitet werden, in-

kludiert. Besonders ist dabei auf die Auf-

teilung der Risikotragung zwischen den 

Vertragspartnern hinzuweisen, die durch 

den Value Engineering-Prozess in der 

gemeinsamen Optimierungsphase auch 

für Alternativen entsprechend festzule-

gen ist. Somit ist die gemeinsame Opti-

mierung als Value Engineering-Prozess 

nicht nur als Werkzeug zur Kostenreduk-

tion zu sehen, sondern auch als Mittel 

zur (gerechten) Aufteilung der Risiken – 

was sich selbstverständlich auch auf die 

Kosten auswirkt!

Öffentliche Auftraggeber müssen hier, da 

unter Umständen die Optimierungsphase 

Bestandteil des Beschaffungsprozesses 

ist (z.B. im Rahmen eins wettbewerblichen 

Dialogs nach BVerG 2006), bereits in den 

Ausschreibungsbestimmungen entspre-

chende Regelungen verankern, die einen 

Value Engineering-Prozess – und somit 

auch eine möglichst faire Verteilung der 

Risiken zwischen Auftraggeber und Auf-

tragnehmer – erlauben.

„Der Begriff der ‚Garantie’ im garantierten 

Maximumpreis hat damit lediglich dekla-

ratorischen Charakter, da er (nur) klarstellt, 

dass das BAUSOLL aus der Natur des 

Vertrags heraus (unvollständige, noch ge-

meinsam zu optimierende Baubeschrei-

bung) risikobehaftete Leistungselemente 

umfasst. Auch für diese Elemente ‚garan-

tiert’ der Auftragnehmer den Maximal-

preis. Bei dem Streit um das Garantieele-

ment handelt es sich damit in Wirklichkeit 

nur um ein Problem der Ermittlung des 

‚richtigen’ BAUSOLLS.“16

Die „Garantie“ kann sich also nur auf das 

vertraglich vereinbarte Bau-Soll – das 

von beiden Vertragspartnern im Zuge der 

gemeinsamen Planung und Optimierung 

stufenweise konkretisiert wird – und nicht 

auf die Vergütung im Sinne einer Preisga-

rantie beziehen. Aus diesem Grund und 

der oben beschriebenen Gefahr der Miss-

interpretation soll nach der Meinung des 

Verfassers der Begriff „Garantie“ aus der 

Bezeichnung gestrichen und die vertrag-

liche Vereinbarung lediglich mit „Maxi-

malpreis“ eindeutig bezeichnet werden.

Und noch ein Grund spricht für den Ent-

fall der „Garantie“ aus der Bezeichnung: 

In das Englische übersetzt bedeutet Ga-

rantie „warranty“, übersetzt man hinge-

gen das englische Wort „guarantee“ ins 

Deutsche, so bedeutet dies auch soviel 

wie Bürgschaft.17 Somit ist eine wörtliche 

Übersetzung tatsächlich nicht ohne die 

Gefahr der Missinterpretation möglich.

VERWECHSLUNGEN AUFGRUND 
UNSACHGEMÄSSER ANWENDUNG

Oftmals verkümmern alternative Metho-

den hierzulande zu einem Pauschalpreis 

mit aufgesetztem Bonus-/Malussystem. 

Aber auch das ist kein probates Mittel zur 

Bewältigung der Anforderungen an eine 

moderne Projektabwicklung unter er-

höhtem Zeit- und Kostendruck, um zum 

Beispiel über eine Vollständigkeitsklausel 

möglichst viele Risiken an den Auftrag-

nehmer zu übertragen, damit eine wenn 

auch nur scheinbare Kosten- und Termin-

sicherheit erzielt werden kann.

Zudem wird irrtümlicher Weise argumen-

tiert, dass die Anwendung einer Maxi-

malpreisvereinbarung keine Nachträge 

zulässt und somit quasi ein gedeckelter 

– nomen est omen: „garantierter“ – Pau-

schalpreis vereinbart wurde. Hier liegt al-

so ein Auffassungsunterschied vor, der 

vermutlich in der bei uns üblichen – oft 

wenig partnerschaftlichen – Kultur der 

Bauprojektabwicklung wurzelt und dem 

grundlegenden Charakter einer Maximal-

preisvereinbarung deutlich widerspricht.

Denn eigentlich ist es nicht der Maximal-

preis, sondern die gemeinsame Optimie-

rung des Projektes unter Anwendung 

eines Value Engineering-Prozesses bei 

frühzeitiger Einbeziehung des Auftrag-

nehmers im Rahmen eines integrierten 

Planungs- und Realisierungsprozesses, 

die die einzige sinnvolle Möglichkeit 

bietet, das Nachtragsvolumen des ur-

sprünglich (bewusst unvollständig funk-

tional) ausgeschriebenen bzw. vereinbar-

ten Leistungsumfanges entsprechend 

einzugrenzen.

Daher ist die Anwendung einer Maximal-

preisvereinbarung nur solchen Projekten 

vorbehalten, die ein entsprechendes Op-

timierungspotential für einen echten Value 

Engineering-Prozess in der Planungspha-

se aufweisen – sei es aufgrund eines Pla-

nungsstandes, der zwar eine funktionale 

Beschreibung der Leistungen ermöglicht, 

aber noch keine Bauausführung, oder 

aufgrund der Besonderheiten des jewei-

ligen Projektes (z.B.: Microchipwerke, 

Pharmaindustrie, etc.).

Ein Projekt, bei dem die Planung auf Sei-

ten des Auftraggebers schon sehr weit 

fortgeschritten ist (Ausführungsplanung) 

und das eigentlich für die Vergabe der ein-

zelnen Gewerke bereit ist oder ein Projekt, 

bei dem die Maximalpreisvereinbarung 

lediglich zu der bereits angesprochenen 

Preisdeckelung im Sinne eines „Preis-

joches“, unter das der Auftragnehmer ge-

zwungen wird, missbraucht werden soll, 

ist für eine sinnvolle Anwendung der Ma-

ximalpreisvereinbarung nicht geeignet.

alternativen
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Das Argument, dass sich der Anbieter 

für eine Maximalpreisvereinbarung in sei-

nem Angebot entsprechende „Reserven“ 

verschafft, um so einen möglichst gro-

ßen Anteil eines eventuellen Bonus zu er-

wirtschaften, berechtigt zur Skepsis, vor 

allem, wenn kein echter Preiswettbewerb 

zustande kommt (z.B. in Folge von Ab-

sprachen bzw. falschen Vergabeverfah-

ren). Bei einer zweistufigen Maximalpreis-

vereinbarung kann man diese „Reserven“ 

im Zuge einer gemeinsamen Optimierung 

lokalisieren und gegebenenfalls ausschal-

ten oder einer bestimmten Verwendung 

im Projekt zuführen.

In diesem Zusammenhang stellt sich im 

Hinblick auf einen monetären Anreizme-

chanismus auch die Frage, ob die reine 

Reduktion der abzurechnenden Kosten 

bzw. die Maximierung des „Incentive“ 

das alleinige Ziel einer gemeinsamen 

Optimierung sein kann. Der Auftragneh-

mer verzichtet nämlich durch eine derar-

tige Optimierung, die nur die abzurech-

nenden Kosten vermindert, auf einen Teil 

seines Umsatzes.

Dem gegenüber steht jedoch in der Aus-

führungsphase im Falle einer Reduzie-

rung der abzurechnenden Kosten – also 

bei Unterschreitung des Maximalpreises 

– durch eine entfallene oder geänderte 

Leistung, dass der Auftragnehmer bei 

einer Maximalpreisvereinbarung seine 

entstandenen Kosten zuzüglich des ihm 

zustehenden Bonusanteiles abrechnet. 

Bei einem Einheitspreisvertrag würde der 

Auftragnehmer den Bonus mangels Ver-

einbarung und infolge der Charakteristik 

des Einheitspreisvertrages natürlich nicht 

erhalten, auch wenn der – zwar meist nur 

hypothetische – Fall eintritt, dass der tat-

sächlich abgerechnete Preis unter dem 

angebotenen Preis liegt.

Ein weiterer Grund für die Skepsis gegen-

über einer Maximalpreisvereinbarung ist 

die Gefahr von Absprachen. Insbesonde-

re in Österreich, wo sich ab einem gewis-

sen Projektumfang der Markt für potenti-

elle, kompetente Maximalpreispartner auf 

einige wenige Großkonzerne beschränkt, 

ist diese Skepsis berechtigt. Dazu kommt 

das Faktum, dass bei Anwendung einer 

Maximalpreisvereinbarung ein gewisser 

Aufwand auf Seiten des Auftraggebers 

hinsichtlich Projektmanagement und 

Controlling erforderlich ist (Stichwort: 

open books), um zum Beispiel eine ge-

meinsame Optimierung des Projektes 

– meist werden hierfür einige moderier-

te und vom Auftraggeber bzw. seinem 

Projektmanagement geführte Workshops 

erforderlich sein – oder eine offene Pro-

jektbuchhaltung samt aktiver Teilnahme 

an Sub- bzw. Nachunternehmervergaben 

zu ermöglichen.

FAZIT UND AUSBLICK

Die in diesem Beitrag angeführten al-

ternativen Projektabwicklungsmetho-

den bringen den Vorteil mit sich, dass 

sie in sinnvoller Kombination miteinan-

der eine brauchbare Möglichkeit zur 

Beschleunigung der Projektabwick-

lung vorwiegend durch Integration des 

Ausführungs-Know-how in die Planung 

und damit auch zur Erhöhung der Kos-

ten-, Termin- und Qualitätssicherheit 

darstellen. Die Vergütungsform kann so-

zusagen als hybrides Vergütungsmittel 

durch die Kombination mehrerer Teil-

pauschalen in einem dynamischen Pau-

schalfixpreis flexibel eingesetzt werden. 

So ist es zum Beispiel auch denkbar, bei 

ausreichender Genauigkeit der Planung 

innerhalb einer Maximalpreisvereinba-

rung gewisse Sub- bzw. Nachunter-

nehmerleistungen mit einem detailliert 

beschriebenen Leistungsumfang wie bei 

der Einzelvergabe zu vergeben und zu 

beauftragen, diese jedoch innerhalb der 

variablen Pauschale für die Sub- bzw. 

Nachunternehmerleistungen einzuglie-

dern. Dazu sind zusätzliche bzw. inten-

sivere Managementprozesse sowohl auf 

Auftraggeber- als auch auf Auftragneh-

merseite notwendig, zu denen insbeson-

dere ein verstärktes Projektcontrolling 

und der Value Engineering-Prozess so-

wie ein zentrales Projektänderungsma-

nagement, das eng mit dem Kostenma-

nagement verknüpft ist, gehören.

Für öffentliche Auftraggeber bringt das 

Bundesvergabegesetz 2006 einige we-

sentliche Verbesserungen für eine Pro-

jektabwicklung mit alternativen Projekt-

abwicklungsmodellen, die strengen ge-

setzlichen Regelungen bei der Auswahl 

des Vergabeverfahrens stellen jedoch ein 

relativ enges Korsett dar, innerhalb des-

sen eigentlich nur ein geringer Spielraum 

bleibt (z.B.: Zulässigkeit des Verhand-

lungsverfahrens oder des wettbewerb-

lichen Dialogs), den es gilt, vollständig 

auszunutzen.

Eine entsprechende Begründung vo-

rausgesetzt ist es nach der Meinung des 

Verfassers möglich, mit einem Verhand-

lungsverfahren oder dem wettbewerb-

lichen Dialog einen Beschaffungspro-

zess im Rahmen der Maximalpreisme-

thode sinnvoll abzuwickeln, ohne dabei 

die wichtige Optimierungsphase auf ei-

nen Zeitraum nach der Zuschlagsertei-

lung – also außerhalb des Wettbewerbs 

– zu verlegen. <<
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NEUE BAUVERTRAGSMODELLE

Fußnoten:

> 1 vgl. Ö-Norm B 2110, „Allgemeine Ver-
tragsbestimmungen für Bauleistungen, 
Werkvertragsnorm“, Österreichisches 
Normungsinstitut, Wien, 2002

> 2 vgl. Ö-Norm B 2118 (Vorschlag), 
„Allgemeine Vertragsbestimmungen 
für Bauleistungen an Großprojekten im 
Verkehrswegebau, Werkvertragsnorm“, 
Österreichisches Normungsinstitut, 
Wien, 2005

> 3 vgl. Mantler, M.: „Der GMP-Vertrag 
aus bauvergaberechtlicher Sicht“, 
Schriftenreihe „Deutsches und Eu-
ropäisches Wirtschaftsrecht“ (Heraus-
gegeben von Jürgen F. Bauer), Band 9, 
Peter-Lang-Verlag, Frankfurt am Main, 
2004 (Seite 37)

> 4 vgl. Songer, A., Molenaar, K., Robin-
son, G.: „Selection Factors and Success 
Criteria for Design-Build in the U.S. and 
U.K.“, Colorado University, 1997 (http://
www.colorado.edu/engineering/civil/db/
papers/usuk/ - Stand: März 2005)

> 5 aus Songer, u.a.
> 6 aus Songer, u.a.
> 7 vgl. Mantler, M. (Seite 38)
> 8 vgl. Bücker, M.: „Projektabwicklungs-

form Construction Management“, Bau-
markt + Bauwirtschaft, 02/2005 (Seite 35ff)

> 9 vgl. Tautschnig, A., Hulka, G.: „Die 
besondere Eignung des GMP-Modells 
für ‚Fast-Track’-Projekte im Hochbau“, 
Bauingenieur, Band 77, Oktober 2002 
und Tautschnig, A., Mathoi, Th., Tegt-
meyer, G., Krauß, F.: “Fast-Track-
Projektabwicklung im Hochbau”, Kapitel 
4.4.4 in der 25. und 26. Aktualisierung 
der Loseblattsammlung “Projekte erfolg-
reich managen”, TÜV-Verlag, Köln, 2005

> 10 zum Beispiel das „PreFair“-Modell 
von HOCHTIEF Construction AG

> 11 vgl. Bennet, J., Jayes, S.: „The Seven 
Pillars of Partnering“, Reading Cons-
truction Forum, Centre for Strategic 
Studies in Construction, Reading, 1998

> 12 vgl. §1170a, (1), ABGB: „Ist dem 
Vertrage ein Kostenvoranschlag unter 
ausdrücklicher Gewährleistung für seine 
Richtigkeit zugrunde gelegt, so kann der 
Unternehmer auch bei unvorhergesehener 
Größe oder Kostspieligkeit der veran-
schlagten Arbeiten keine Erhöhung des 
Entgelts fordern.“

> 13 Im angloamerikanischen Sprachge-

brauch wird dies auch als Symptom des 
„floating GMP“ bezeichnet.

> 14 vgl. Oberhauser, I.: „Die Gestaltung 
von GMP-Verträgen aus baujurisitscher 
Sicht“, Beitrag für das IBW-Symposium 
2004 „Partnerschaftliche Vertragsmod-
elle für Bauprojekte“, veröffentlicht in 
der Schriftenreihe Bauwirtschaft des 
Institut für Bauwirtschaft (IBW), Univer-
sität Kassel, Kassel University Press, 
Kassel, 2004 (Seite 49)

> 15 siehe Thierau, Th.: „Das Bau-Soll 
beim GMP-Vertrag“, Beitrag zur Fest-
schrift anlässlich des 65. Geburtstages 
von Walter Jagenburg, Verlag C.H. Beck, 
München, 2002 (Seite 904)

> 16 siehe Thierau, Th. (Seite 905) und 
Messerschmidt, B., Thierau, Th.: 
„GMP-Modelle“, in Kapellmann, K. D., 
Messerschmidt, B. (Hrsg.): „VOB Teile A 
und B – Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen“, Beck’sche Kurz-
Kommentare, Band 58, Verlag C.H. Beck 
oHG, München, 2003 (Seite 504, Rdn. 77)

> 17 guarantee [law] = die Bürgschaft 
(Quelle: http://dict.leo.org, Stand: Mai 
2008)

Seit Jahrzehnten als traditionsreiches, wirtschaftlich 
und gesundes Familienunternehmen bekannt, be-
findet sich bauMax in einer kontinuierlichen Expan-
sionsphase. Mit 131 Filialen in AT, CZ, SK, H, SLO, HR, 
RO, BG sind wir das erfolgreichste Baumarktunter-
nehmen und mit Schömer einer der größten Bau-
herren. Der Markteintritt in der Türkei und der Ukra-
ine ist für die nächsten Jahre geplant sodass weitere 
100 Märkte entstehen sollen und wir zu einen der 
größten Projektentwickler in diesem Gebiet werden. 
Weiteres ist das nachhaltige und energiesparende 
Bauen im Firmenleitbild verankert.
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